
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/6/20 Bkd15/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1966

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Es verstößt nicht gegen § 2 DSt 1872, wenn ein Rechtsanwalt als Vertreter der Firma A der Firma B ein

Vergleichsangebot stellt, wonach der Rechtsanwalt der Firma B gegenüber der Firma A keinen Honoraranspruch haben

soll (Befriedigung des Rechtsanwaltes der Firma B durch Firma B impliziert).
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